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§ 176 BDG 1979 Dienstverhaltnis auf
unbestimmte Zeit

BDG 1979 - Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.01.2026

1. (1)Auf Antrag des Universitatsassistenten kann sein zeitlich begrenztes Dienstverhaltnis mit Bescheid der
Bundesministerin oder des Bundesministers fir Frauen, Wissenschaft und Forschung in ein Dienstverhaltnis auf
unbestimmte Zeit umgewandelt werden. Dieser Bescheid ist in allen Fallen zu begriinden.

2. (2)Eine Umwandlung nach Abs. 1 ist nur zulassig, wenn

1. 1.der Antrag spatestens sechs Monate vor dem Ende des zeitlich begrenzten Dienstverhaltnisses gestellt
worden ist,

2. 2.der Universitatsassistent die Erfordernisse fiir den Universitatsassistenten im Dienstverhaltnis auf
unbestimmte Zeit erfullt und

3. 3.die Umwandlung mit Rucksicht auf den bisherigen Verwendungserfolg des Universitatsassistenten in der
Erflllung der ihm Ubertragenen Aufgaben sowie im Hinblick auf die in den Studien- und
Organisationsvorschriften fur die betreffende Universitatseinrichtung festgelegten Aufgaben in Forschung
(Entwicklung und ErschlieBung der Kunste), Lehre und Verwaltung sachlich gerechtfertigt ist. Allfallige fur
den Erwerb dieser Qualifikation zusatzlich erbrachte Leistungen, insbesondere im Rahmen einer
facheinschlagigen auBeruniversitaren Praxis oder einer Einbindung in die internationale Forschung
(Entwicklung und ErschlieRung der Kiinste) sind bei der Beurteilung zu berticksichtigen. Weiters ist eine
allfallige Tatigkeit als Mitglied eines Arbeitskreises fur Gleichbehandlungsfragen zu berucksichtigen.

3. (3)Ein Antrag gemald Abs. 1 ist unverzlglich unter AnschluB einer Stellungnahme des (der) Dienstvorgesetzten an
das nach den Organisationsvorschriften fur Personalangelegenheiten des Universitatsassistenten zustandige
Kollegialorgan weiterzuleiten. Der Vorsitzende des Kollegialorgans hat zwei voneinander unabhangige Gutachten
fachzustandiger Universitatsprofessoren oder von Universitatsprofessoren eines verwandten Faches (oder von
Wissenschaftern mit einer entsprechenden Lehrbefugnis) Gber die fachliche Qualifikation des Antragstellers
einzuholen, unbeschadet des Rechtes des Antragstellers, von sich aus solche Gutachten vorzulegen. Das
Kollegialorgan hat unter Bedachtnahme auf diese Gutachten und nach Anhérung des Antragstellers hiezu eine
ausfuhrlich begrindete Stellungnahme auszuarbeiten. Die Stellungnahme hat Aussagen tber

1. 1.die Erfullung der dem Universitatsassistenten gemaf3 8 180a Ubertragenen Aufgaben unter besonderer

Berucksichtigung seiner Qualifikation in Forschung (Entwicklung und ErschlieBung der Kiinste) und Lehre,

2. 2.allenfalls fur den Erwerb dieser Qualifikation zusatzlich erbrachte Leistungen sowie

3. 3.die Erfullung der Voraussetzungen des Abs. 2Z 2 und 3
zu enthalten. Der Antrag sowie alle Gutachten und Stellungnahmen sind bis spatestens drei Monate vor dem
Ende des Dienstverhaltnisses der Bundesministerin oder dem Bundesminister fir Frauen, Wissenschaft und
Forschung vorzulegen. Liegen die angefuhrten Unterlagen der Bundesministerin oder dem Bundesminister fur
Frauen, Wissenschaft und Forschung bis dahin nicht oder nicht vollstandig vor, so hat er tiber den Antrag zu
entscheiden, ohne die fehlenden Unterlagen abzuwarten.
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4. (4)Wird eine Entscheidung Uber einen Antrag gemaf Abs. 1 nicht vor dem Zeitpunkt des Endes des
Dienstverhaltnisses getroffen, so gilt das Dienstverhaltnis bis zur Entscheidung, langstens aber auf die Dauer von
drei Monaten als verlangert. Wenn innerhalb dieser drei Monate eine bescheidmalige Umwandlung des
Dienstverhaltnisses in ein Dienstverhaltnis auf unbestimmte Zeit erfolgt, tritt sie mit dem auf die Zustellung des
Bescheides folgenden Monatsersten in Kraft.

5. (5)Wird ein Bescheid, mit dem die Umwandlung des Dienstverhaltnisses in ein Dienstverhaltnis auf unbestimmte
Zeit abgelehnt worden ist, vom Verfassungsgerichtshof oder vom Verwaltungsgerichtshof aufgehoben und in der
Folge durch einen Bescheid ersetzt, der die Umwandlung in ein Dienstverhaltnis auf unbestimmte Zeit bewirkt, so
gilt das Dienstverhaltnis mit dem auf die Rechtskraft dieses neuen Bescheides folgenden Monatsersten als
Dienstverhaltnis auf unbestimmte Zeit neu begriindet. Die im abgelaufenen Dienstverhaltnis zurlickgelegten
Zeiten sind auf die in 8 177 angeflhrten Fristen anzurechnen. Die Zeit, die zwischen dem Ende des abgelaufenen
und dem Beginn des neu begriindeten Dienstverhaltnisses liegt, ist

1. 1.zur Ganze beim Besoldungsdienstalter nach8 12 GehG zu bertcksichtigen und
2. 2.wie eineim 8 53 Abs. 2 lit. a des Pensionsgesetzes 1965 angeflihrte Zeit - jedoch ohne Entrichtung eines
besonderen Pensionsbeitrages - als Ruhegenul3vordienstzeit anzurechnen.

6. (6)Abs. 1 bis 5 ist auf Universitatsassistenten, deren zeitlich begrenztes Dienstverhaltnis nach dem 1. September
2001 endet, nicht mehr anzuwenden. Allféllige Antrage gemaR Abs. 1, die von solchen Universitatsassistenten
gestellt werden, kdnnen bereits vor dem 30. September 2001 abgewiesen werden.

In Kraft seit 01.04.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/bdg/paragraf/177
https://www.jusline.at/gesetz/gehg/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/bdg/paragraf/53
file:///

	§ 176 BDG 1979 Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit
	BDG 1979 - Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979


